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LANDKREIS CHAM
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Tagesordnung:

I. Offentliche Sitzung

1

Genehmigung der Niederschrift Uber die 14. Sitzung des Werkausschusses am
15.07.2024
Vorlage: Abt. 4/197/2024

Vorberatung des Auftrages zur Prifung des Jahresabschlusses 2024 der Kreiswerke
Cham
Vorlage: Abt. 4/198/2024

Abfaliwirtschaft; Neukalkulation der Gebihren fir die Abfall- und Wertstoffentsorgung
fir den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2026 und Empfehlung an den Kreistag zur Ande-
rung der GebUhrensatzung fir die 6ffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Cham
Vorlage: Abt. 4/199/2024

Kreiswasserwerk; Sachstand zur Sanierung des Hauptpumpwerks im Kreiswasserwerk
am Standort in Neubdu; Forderungsantrag nach der Kommunalrichtlinie
Vorlage: Abt. 4/200/2024

Kreiswasserwerk; Personalkostensdtze zur Verrechnung gegentiber Dritten und zur Be-
rechnung der aktivierten Eigenleistungen
Vorlage: Abt. 4/201/2024

Mobilitatszentrale; Anderungen des Rufbusbetriebs ab 2025; Linie 900, 901, 902, 917
Vorlage: Abt. 4/206/2024

Mobilitatszentrale; Auswirkung der Preisanpassung des D-Tickets auf die Schulerbefor-
derung
Vorlage: Abt. 4/207/2024

Verschiedenes, Wiinsche und Antrége



Protokoll

Offentlicher Teil

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift Uber die 14. Sitzung des Werkausschusses am
15.07.2024
Vorlage: Abt. 4/197/2024

Sachverhalt:

Der Bayerische Landtag hat am 24. Juli 2023 eine Kommunalrechtsnovelle 2023 beschlossen. In
dieser Nowvelle wurde unter anderem auch eine Anderung der Landkreisordnung in einer Reihe
von Einzelfragen auf den Weg gebracht, welche zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.11.2023 seine Geschéftsordnung an die sich ergebenen

Anderungen angepasst. So sind nun seit Beginn des Jahres 2024 nach § 26 Abs. 4 der Geschafts-
ordnung die Niederschriften von den jeweiligen Beschlussgremien zu genehmigen.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss genehmigt die Niederschrift Uber die 14. Sitzung des Werkausschusses vom
15.07.2024

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stimmberechtigte: 10
Fir den Beschluss: 10
Gegen den Beschluss: 0



TOP 2 Vorberatung des Auftrages zur Prufung des Jahresabschlusses 2024 der
Kreiswerke Cham
Vorlage: Abt. 4/198/2024

Sachverhalt:

Nach Art. 93 LkrO soll der Jahresabschluss und der Lagebericht eines Eigenbetriebes
spatestens innerhalb von 9 Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen
sachverstandigen Prifer (Abschlussprufer) gepruft werden. Die Abschlussprifung wird
vom Bayerischen Kommunalen Prifungsverband oder von einem Wirtschaftsprifer o-
der von einer Wirtschaftsprifungsgesellschaft durchgefiihrt. Die Bestellung des Prifers
fur den Jahresabschluss fallt nach § 6 Abs. 1 Ziff. 7 der Betriebssatzung in die Zustan-
digkeit des Kreistages. Nach § 4 Abs. 2. der Verordnung Uber das Prifungswesen zur
Wirtschaftsfihrung der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke (KommPrV) ist der
Abschlussprifer vor Ende des zu prifenden Jahres zu bestellen.

Die Prufung der bisherigen Jahresabschliisse der Kreiswerke wurde durch den Bayeri-
schen Kommunalen Prufungsverband durchgefuhrt.

Aufgrund der grof3en Erfahrung, die der Bayerische Kommunale Prifungsverband mit
gleichgearteten Einrichtungen hat, sowie der Detailkenntnisse Uber die Kreiswerke
Cham, empfiehit die Werkleitung, auch fiur die Prifung des Jahresabschlusses 2024
den Bayerischen Kommunalen Priufungsverband zu beauftragen

Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird empfohlen, den Bayerischen Kommunalen Prufungsverband mit der
Prifung des Jahresabschlusses 2024 der Kreiswerke zu beauftragen.

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stimmberechtigte: 10
Fur den Beschluss: 10
Gegen den Beschluss: 0



TOP 3 Abfallwirtschaft; Neukalkulation der Gebthren fur die Abfall- und Wert-
stoffentsorgung fir den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2026 und Empfehlung
an den Kreistag zur Anderung der Gebiihrensatzung fiir die 6ffentliche Ab-
fallentsorgung im Landkreis Cham
Vorlage: Abt. 4/199/2024

Sachverhalt:

Die Gebuhrenkalkulation der Abfallwirtschaft im Landkreis Cham deckte den Zeitraum
von 2021 bis 2024 ab. Wahrend dieser Zeit belasteten zahlreiche externe Kostentreiber
die finanzielle Lage erheblich. Da fur die ndchste Planungsphase keine Entspannung
der wirtschaftlichen Lage zu erwarten ist, beschloss der Werkausschuss im Rahmen
der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024, die Kalkulationsperiode auf zwei Jahre
(2025-2026) zu verkirzen. Dies soll Unsicherheiten reduzieren und eine flexiblere Re-
aktion auf Veranderungen ermoglichen.

. Entwicklungen 2021 - 2024

Die zurtickliegende Kalkulationsperiode wurde von folgenden Faktoren gepragt:

1.

Inflation und Energiepreise: Eine allgemeine Inflation und stark gestiegene
Energiepreise erhdhten die Ausgaben, vor allem fir Logistik und Recyclingpro-
zesse.

Steigende Personalkosten: Tarifiche Anpassungen und hohere Sozialabgaben
lieRen die Personalkosten Uber die Planansatze hinaus ansteigen.

Erhdhung der Maut und CO,-Abgabe: Die Einfuhrung einer CO,-Abgabe auf

fossile Brennstoffe und hohere Mautsdtze steigerten die Transportkosten erheb-
lich und verursachten unerwartete finanzielle Belastungen. Schwankende Wert-
stoffmarkte: Der Markt fur Altpapier war volatil und von sinkender Nachfrage

gepragt, was die Erlose verringerte.

Hohere Entsorgungskosten: Kapazitadtsengpésse und strengere Umweltaufla-
gen fuhrten zu erhdhten Kosten, besonders bei Bioabfallen.

Sonstige Kostentreiber: Steigende Materialkosten, hdhere Instandhaltungskos-
ten und zusatzliche Aufwendungen zur Einhaltung gesetzlicher Standards belas-
teten die finanzielle Situation.

II.  Rahmenbedingungen fur die Kalkulation 2025-2026

Fur die Gebuhrenkalkulation 2025-2026 wurden folgende Annahmen und Bedingungen
festgelegt:



« Bestehende Vertrage mit Preisgleitklauseln: Die laufenden Vertrage enthalten
Preisgleitklauseln, die eine Anpassung an die Inflation und Marktentwicklungen
ermoglichen.

« Anstehende Vergaben: Geplante Ausschreibungen bis 2026 fir die Verwertung
von Baum- und Strauchschnitt sowie sonstigem Gringut wurden vorlaufig ge-
schatzt.

o Transportauftrage und CO,-Abgabe: Steigende Transportkosten, jahrliche
CO,-Abgaben und eine angenommene Inflationsrate von 2 % wurden einberech-
net.

o Personalkosten: Ein Inflationsausgleich fur die Personalkosten wurde bertck-
sichtigt, um angemessene Gehaltsanpassung zu ermdglichen.

e CO,-Kosten fur Mullverbrennung: Die CO,-Abgabe bei der Restmdllverbren-
nung wurde mit insgesamt 1.050.000 € fur 2025 und 2026 angesetzt.

« Kein Neubau eines Wertstoffhofs: Statt eines Neubaus werden die bestehen-
den Wertstoffhdfe im bisherigen Umfang weiter bewirtschaftet.

« Volatiler Altpapiermarkt: Die unsichere Lage des Altpapiermarkts stellt ein fi-
nanzielles Risiko dar, das durch flexible Vertragsmodelle gemildert werden soll.

o Leicht steigende Abfall- und Tonnenmengen: Fur den Kalkulationszeitraum
wird ein leichter Anstieg der Abfallmengen und der Anzahl der Mulltonnen erwar-
tet.

.  Kostenwirkungen der Kalkulation 2025-2026

Die erwarteten Veranderungen und bekannten Mehrkosten im Vergleich zur Vorperiode
2021/2024 fuhren dazu, dass die derzeit gultigen Gebuhren die anfallenden Kosten ab
2025 nicht mehr decken kénnen:



Leistung 2021 2025 2026 Durch-
Nachkalkulation Plan Plan schnittliche
Mehrkosten
pro Jahr
Verwertung von Baum- 329.000 € 415.000 € | 485.000 € || +121.000 €
und Strauchschnitt
Verwertung von Biogut 802.000 € 1.300.000 €|/ 1.300.000 || +498.000 €
€
Verwertung von sonstigem 165.000 € 195.000 € | 200.000 € | +33.000 €
Gringut
ZMS Entgelt (Restmudiliver- 1.490.000 € 1.570.000 €| 1.850.000 || +220.000 €
brennung) €
CO,-Abgabe auf Rest- 0€ 441.000 € |609.000 € || +525.000 €
mullverbren-
nung/Windelsacke/Zusatzs
ack/Sperrmll etc.
Einsammlung und Trans- 1.640.000 € 2.300.000 €| 2.350.000 || +685.000 €
port Restmdll €
Einsammlung und Trans- 1.050.000 € 1.590.000 €| 1.620.000 || +555.000 €
port Biotonnen €
Personalaufwand 814.000 € 1.120.000 €| 1.140.000 || +316.000 €
€
Windelsacke 191.000 € 256.000 € | 256.000 € | +65.000 €
Sperrmillerfassung an 115.000 € 189.000 € | 189.000 € | +74.000 €
Wertstoffhofen
Zusatzsack 136.000 € 197.000 € || 197.000€ | +61.000 €
Gewerbemulll 146.000 €* 265.000 € | 265.000 € ||+119.000 €
Inertmaterial 103.000 € 140.000 € | 140.000€ | 37.000 €

Zum Vergleich:

Verteilungsschlissel fur Gewerbemdill wurde gegentber 2021 angepasst




Im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 wurden jahrliche Kosten von etwa 6,91 Mio. €
fr die Leerungen von Restmulll-, Bio- und Papiertonnen angesetzt. Fir den kommen-
den, zweijahrigen Kalkulationszeitraum 2025 bis 2026 sind hingegen jahrliche Kosten in
Hbhe von 9,63 Mio. € erforderlich.

Insgesamt ergibt sich somit flr die Abfallgebuhr ein nicht gedeckter Kostenaufwand von
etwa 2,87 Mio. €. Um die Kostendeckung sicherzustellen, muss die Gebuhrenstruktur
entsprechend angepasst werden. Die Kosten werden dabei auf das gesamte Tonnenvo-
lumen umgelegt.

Veranlagte Gefale mit Biotonne und deren Volumen
Die Anzahl und das Volumen der veranlagten Gefafl3e mit Biotonne sind wie folgt:

| GefaR | 30.06.2024 | 2025 I 2026 | Volumen (Liter) |
[60--MGB |27.379 |27.653 127.653 |86.276.705 |
180--MGB [3.923 3.962 [3.962 |16.482.877 |
[120--MGB [2.504 2.529 [2.529 |15.781.210 |
1240--MGB |1.064 1.075 |1.075 |13.411.507 |
[770--MGB 173 |74 |74 |2.952.149 |
[1100--MGB 204 206 |206 l4.532.880 |
|Gesamt |35.147 135.498 |35.498 |139.437.328 |

Veranlagte Gefal3e ohne Biotonne und deren Volumen
Die Anzahl und das Volumen der veranlagten Gefal3e ohne Biotonne sind wie folgt:

| GefaR | 30.06.2024 | 2025 I 2026 | Volumen (Liter) |
[60--MGB l11.009 l11.119 l11.119 |34.691.561 |
180--MGB |1.432 |1.446 |1.446 l6.016.691 |
120--MGB |788 796 |796 l4.966.291 |
[240--MGB [390 394 [394 l4.915.872 |
[770--MGB |52 |53 |53 |2.102.901 |
1100--MGB l167 169 l169 l9.647.924 |
|Gesamt |13.838 [13.976 |13.976 [62.341.240 |

Zur Deckung der Kosten sieht die Gesamtgebuhrenkalkulation einen Beitrag von 0,106
€/Liter (mit Biotonne) und 0,093 €/Liter (ohne Biotonne) je Gefaldvolumen vor.




V.

GeblUhrenanpassung ab 2025

Die unter diesen Voraussetzungen erstellte Gebuhrenkalkulation ergibt fir das kleinste
zugelassene Restmillbehaltnis (60-I-Mullnormtonne), das von Uber 80% der An-

schlussnehmer genutzt wird, ab 01.01.2025 eine monatliche Gebuhr von:

bisher
bisher mit neu +€/Monat ohne Bio- neu +€/Monat
Biotonne tonne
60-I-RMT 10,50 13,80 3,30 9,40 12,10 2,70

Nachfolgend die Veranderung der monatlichen Gebduhren fur die tbrigen Millgrof3be-
halter (MGB):

bisher mit bisher

, neu +€/Monat |ohne Bio- |neu +€/Monat

Biotonne

tonne

80--MGB  |14,00 18,40 4.40 12.60 1615 355
120--MGB 21,40 27.60 6.20 19.10 24,25 515
240--MGB |43,90 55,25 11.35 40,20 48,60 8.40
770--MGB |14250  |177.30  |34.80 12950  |15600  |26,50
,%/Ilcg’g"' 20350 25330  |49.80 18500  |22290  |37.90

Welche Leistungen sind in diesen Gebihren im Wesentlichen enthalten:

26 Leerungen fur Restmullbehalter

26 Leerungen flr Biotonne

9 Leerungen der Papiertonne

Errichtung, Instandhaltung und Betrieb von 39 Wertstoffhtéfen mit Gber 70 Be-
diensteten und der Méglichkeit zur Abgabe von tber 20 verschiedener Abfallar-
ten ohne zusatzliche Kosten

Uber 160 Wertstoffinseln fir Altglas

39 Sammelstellen fir Baum- und Strauchschnitt, z.T. ganzdahrig zugéanglich und
ohne Mengenbegrenzung

39 Sammelstellen fir sonstiges Grungut (Marz bis November), z.T. ganzdahrig
und ohne Mengenbegrenzung

Umweltmobil — zweimal pro Jahr in Gber 100 Ortschaften
Problemmillsammelstelle



e Geordnete, verursachergerechte und deshalb kostenpflichtige Entsorgung von
Sperrmull im Holsystem und im Bringsystem an 12 Wertstoffhofen

e Umfangreiches Angebot an Informationen und Abfallberatung fur Haushalte, Ge-
werbe, Bauschutt und Baustellenabfallen

Fur folgende Leistungen mussen die Gebuhren ebenfalls angepasst werden.

Leistung: Gebuhr derzeit Gebuhr ab
01.01.2025

Zusatzsack 3,80€ 5,60€

Windelsack 1,50€ 2,50€*

ggfrrmuu an Wertstoffhdfe je angefangene 4.50€ 6.00€

g

Gebuhrenpflichtige Biotonne

40 Liter Behéltervolumen 31,00€ 49,15€

80-I-Biotonne 62,10€ 98,30€

120-I-Biotonne 93,10€ 147,50€

240--Biotonne 186,30€ 295,00€

Gebihr fir Gewerbebetriebe nach 8§ 4 Abs. 8 22 ,50€M 27 ,50€1

Gebthr fir Gewerbebetriebe nach § 4 Abs. 9 (72”550rﬁ§)Leer“”9 9,35€
(155r,r?3())€/Leerung 18.70€
(271r;?3§)€/Leerung 26,15€

Asbesthaltige Baustoffe und asbestverunrei-

nigtes Erdreich 195,00€ 234,85€

Anlieferung von Kleinmengen Asbest 45,00€ 54,00€

*in der Kalkulation ist eine freiwillige Zuzahlung des Landkreises von 1 €/Sack je Windelsack beriicksich-

tigt

Die Gebuhrenkalkulation liegt bei der Werkausschusssitzung zur Einsichtnahme auf.

Anlage:

Entwurf einer Anderungssatzung der Gebihrensatzung fir die 6ffentliche Abfallentsor-

gung des Landkreises Cham




Entwurf der Anderungssatzung

Aufgrund des Art. 7 Abs. 2 und 5 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sons-
tigen Bewirtschaftung von Abféllen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz —
BayAbfG) in Verbindung mit Art. 1, 2 und 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) erlasst der
Landkreis Cham folgende

Satzung

zur Anderung der Gebuhrensatzung fir die offentliche Abfallentsorgung des Landkrei-
ses Cham vom 24.11.2020 (Neufassung im Amtsblatt fur den Landkreis Cham, Nr. 46,
vom 3. Dezember 2020, zuletzt erganzt um die Anderungssatzung vom 07.03.2024,
veroffentlicht im Amtsblatt fur den Landkreis Cham, Nr. 7, vom 07. Marz 2024.

§1
8 4 Abs. 1 erhalt folgende Fassung

(1) Die Gebuhr fir die Abfallentsorgung im Holsystem betragt bei 14-tdgiger Abfuhr der Restmdillbehalt-
nisse bei Benutzung von Biotonnen gem. § 15 Abs. 4 Satz 4 der Abfallwirtschaftssatzung fur den
Landkreis Cham jahrlich fiir

a) eine Millnormtonne 60 | 165,60 €
b) eine Millnormtonne 80| 220,80 €
c) eine Millnormtonne 120 | 331,20 €
d) eine Millnormtonne 240 | 663,00 €
e) einen MillgroRbehilter 770 | 2.127,60 €
f) einen MillgroRbehalter 1100 | 3.039,60 €

Die Gebuhr gemal Satz 1 ermé&figt sich, sofern der Gebiihrenschuldner glaubhaft macht, dass grund-
satzlich alle, auf dem angeschlossenen Grundstiick anfallenden kompostierbaren Abfélle durch Ei-
genkompostierung verwertet werden. Die ermaRigte Geblihr betragt jahrlich:

a) eine Mullnormtonne 60 | 145,20 €
b) eine Millnormtonne 80 | 193,80 €
¢) eine Millnormtonne 120 | 291,00 €
d) eine Millnormtonne 240 | 583,20 €
e) einen MillgroRbehalter 770 | 1.872,00 €
f) einen MillgroBbehalter 1100 | 2.674,80 €

Werden im Bereich von Eindden mit Zustimmung des Landkreises anstelle der zugelassenen Behilt-
nisse Millsacke verwendet, werden Gebuhren nach Satz 1 bzw. Satz 2 erhoben.



8 4 Abs. 3 erhalt folgende Fassung

3) Die Gebiihr fur die Abfallentsorgung unter Verwendung von
zusétzlichen Restmillsacken betrégt

8 4 Abs. 4 erhalt folgende Fassung

je Sack

560 €

4 Soweit Anschlusspflichtige nur Biotonnen, zusétzliche Biotonnen, oder gréRRere Biotonnen (8 3

Abs. 1 Satz 2) verwenden, betrégt die Gebuhr jahrlich fir

a) einBehéltervolumenvon 401
b) einebraune Biotonne 80|
c) einebrauenBiotonne 1201
d) einebraune Biotonne 240 |
Abs. 2 gilt entsprechend.
84 Abs. 5 Nrn. 1 bis 4 erhalt folgende Fassung
(5) Die Gebuhr fur die Entsorgung von selbstangelieferten Abféllen betragt fir
1.
a) furasbesthaltige Baustoffe und asbestverunreinig- pro Tonne
tes Erdreich, ausgenommen Sonderformen, die eine
Abmessungvon 320x125x30cm Uberschreiten
b) firdie Anlieferungvon Kleinmengen derin Buch- pauschal
stabe a) genannten Abfalle bis 200kg
c) firdie Anlieferungvon Asbestzementrohren pro Tonne
d) Asbestzementsack (320x125x30cm) Stiick
e) Asbestzementsack (260x125x30cm) Stick
f) Asbestzementsack (90x90x110cm) Stiick
g) Asbestzementsack (120x70x60cm) Stick
2. fur Kleinmengen unbelasteter Bauschutt, dessen Ent- pro m3
sorgung auf Bauschuttdeponien moéglichistund dessen
Entsorgung liber einen Sammelbehalteran den Wert-
stoffhofen erfolgt
fur Anlieferungen unter0,5m? pauschal je 10 |
3. fur Sperrmill, soweit dessen Entsorgung ibereinen  je angefangene
Sammelbehalter an den Wertstoffhofen erfolgt 20kg

49,15 €
98,30 €
147,50 €
295,00 €

234,85 €

54,00 €

315,00 €

16,00 €
12,00 €
9,00 €
9,00 €
45,00 €

2,00 €
6,00 €



8§ 4 Abs. 7 erhalt folgende Fassung

(7) Die Gebuhr fir die Abfallentsorgung unter Verwendung von
Windelsécken betragt fur jeden Sack mit einem Fillvolumen
von 50 Litern (blau) je Sack 2,50 €

8 4 Abs. 8 erhalt folgende Fassung

(8) Fir die Selbstanlieferung von Abfallen durch Gewerbebetriebe, oder durch von ihnen beauftragte
Dritte durch die Verwendung von Absetz-, Abroll-, oder Presscontainern bei der Mullverladestation
wird, zusétzlich zur Gebuhr des Zweckverbandes Millverwertung Schwandorf (ZMS) und den Kos-
ten der Ostbayerischen Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH Schwandorf (OVEG),
eine Gebuhr von 27,50€/t féllig. Gebihrenpflichtig sind Betriebe, die nicht an die 6ffentliche Ab-
fallentsorgung angeschlossen sind, oder deren zum Geblhreneinzug zugelassene Restmullbeh&ltnisse
nicht den Anforderungen an das bereitzuhaltende Mindestrestmilivolumen fiir Einrichtungen aus an-
deren Herkunftsbereichen gemaR 8§ 15 Abs. 1 Satz 4 der Abfallwirtschaftssatzung entsprechen.

8§ 4 Abs. 9 erhalt folgende Fassung

(9) Fur die Entsorgung von Abféllen durch Gewerbebetriebe lber Sammeltransporte durch beauftragte
Dritte werden pro Entleerung folgende Gebihren féllig:

a) Umleerbehalter mit2,5m?3 je Leerung 9,35 €
b) Umleerbehéilter mit5,0m3 je Leerung 18,70 €
c) Umleerbehéilter mit7,0m3 je Leerung 26,15 €

Abs. 8 Satz 2 gilt entsprechend.

§2
Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kratft.

Cham,
Landkreis Cham

Franz Loffler

Landrat



Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss hat die vorliegende Gebihrenkalkulation zustimmend zur Kenntnis
genommen.

Dem Kreistag wird empfohlen, die beiliegende Neufassung der Satzung zur Anderung
der Gebuhrensatzung fiur die 6ffentliche Abfallwirtschaft im Landkreis Cham zu be-
schliefl3en.

Die beiliegende Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stimmberechtigte: 11
Fir den Beschluss: 11
Gegen den Beschluss: 0



TOP 4 Kreiswassenwerk; Sachstand zur Sanierung des Hauptpumpwerks im Kreis-
wasserwerk am Standort in Neubdu; Forderungsantrag nach der Kommunal-
richtlinie
Vorlage: Abt. 4/200/2024

Sachverhalt:

Das Hauptpumpwerk Neubdu bildet das Herzstick der Wasserversorgung im Versor-
gungsgebiet des Kreiswasserwerks. Gemald dem mehrjahrigen Investitionsplan erfolgt
in den Jahren 2024 bis 2026 der Umbau der hydraulischen und elektrischen Anlage. In
der Sitzung vom 15.07.2024 wurde die Vergabe der Sanierungsarbeiten grundséatzlich
besprochen. Vor einer endgultigen Vergabe musste abschlieRend geklart werden, ob
eine Forderung nach der Kommunalrichtlinie mdglich ist. Verwiesen wird hierbei auf die
Sitzung vom 15.07.2024.

Die Sanierung des Hauptpumpwerks wird auch zu einer Energieeinsparung im Pump-
betrieb flhren. Nach der einschldgigen Fordergrundlage (Kommunalrichtlinie) sind die-
se Sanierungen dem Grund nach foérderfahig. Aufgrund von Finanzierungsproblemen
des Bundes konnte von den zustandigen Stellen seinerzeit aber keine Forderzusage
und auch kein vorzeitiger Mal3nahmenbeginn ausgesprochen werden. Der Bund hatte
die ,Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH mit der Abwicklung des Forderverfah-
ren beauftragt.

Zwischenzeitlich haben die Kreiswerke am 26. September 2024 ein Schreiben von der
Forderstelle ,Zukunft — Umwelt — Gesellschaft (ZUG) gGmbH* erhalten. Darin wird be-
statigt, dass das beantragte Vorhaben endbearbeitet und in den Umlauf gebracht wird.
Den Kreiswerken wurde als MalRnahmenbeginn der 01.11.2024 zugesichert. Sobald der
Forderbescheid vorliegt, wird der Auftrag gemaf Beschluss vom 15.07.2024 erteilt.

Als Bewilligungszeitraum wird der 01.11.2024 bis 31.10.2026 festgesetzt. Der Gesamt-
finanzierungsplan fur die geférderte Malinahme lautet wie folgt:

Gesamtausgaben 619.800,00 € (Nettoausgaben)
Eigenmittel 433.860,00 €

Bundesmittel 185.940,00 €

Forderquote 30 %

Zur Erlauterung: Die Gesamtvergabesumme ist h6her als die o.g. HOhe der forderfahi-
gen Kosten, da beim Umbau des Hauptpumpwerks auch nichtforderfahige Arbeiten be-
auftragt werden sollen.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt die Informationen zur Kenntnis.



Beschluss:

Der Werkausschuss nimmt die Informationen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stimmberechtigte: 11
Fir den Beschluss: 11
Gegen den Beschluss: 0



TOP 5 Kreiswassenerk; Personalkostensatze zur Verrechnung gegeniber Dritten
und zur Berechnung der aktivierten Eigenleistungen
Vorlage: Abt. 4/201/2024

Sachverhalt:

Wird das technische Personal der Kreiswerke Cham — Wasserversorgung — fir Dritte,
insbesondere bei Verdnderungen von Grundsticksanschlissen und Beseitigung von
Schaden, die der Anschlussnehmer zu vertreten hat, tatig, werden die anfallenden Kos-
ten in Rechnung gestellt. Die Stundensatze wurden letztmals zum 01.01.2020 erhdht
und liegen derzeit bei 47,75 € incl. eines Verwaltungskostenzuschlags von 35 %. Unter
Zugrundelegung des hochgerechneten Arbeitgeberaufwands 2024 fir das technische
Personal im AuRendienst wird eine Anhebung des Stundensatzes zum 01.01.2025 auf
58,80 € zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer notwendig. Dies entspricht einer Erhdhung um
23,1 %.

Wird das technische Personal im Rahmen der ErschlieBung neuer Baugebiete oder
auch investiven Sanierungen eingesetzt, ist der Personalaufwand zuziglich eines Ver-
waltungskostenzuschlages von 20 % als aktivierte Eigenleistung zu behandeln. Dieser
Stundensatz wurde ebenfalls letztmals zum 01.01.2020 erhéht und liegt zum
01.01.2025 bei 52,25 € gegenuber derzeit 42,40 €.

Beschlussvorschlag:

1. Ab 01.01.2025 werden bei Einsatz des technischen Personals der Kreiswerke Cham -
Wasserversorgung - fur Dritte, pro Arbeitsstunde 58,80 € zzgl. gesetzliche Mehrwert-
steuer verrechnet.

2. Beim Einsatz im investiven Bereich wird zur Berechnung der aktivierten Eigenleistungen
ein Stundensatz von 52,25 € angesetzt.

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stimmberechtigte: 11
Fir den Beschluss: 11
Gegen den Beschluss: 0



TOP 6 Mobilitatszentrale; Anderungen des Rufbusbetriebs ab 2025; Linie 900, 901,
902, 917
Vorlage: Abt. 4/206/2024

Sachverhalt:

1. Rufbuslinien 900, 901, 902

Bei den ersten Rufbuslinien aus dem Startjahr 2020 endet Ende 2024 die sogenannte
Anschubférderung. Im Rahmen der Foérderrichtlinie ,Flexible Bedienformen in landlichen
Regionen“ fordert der Freistaat Bayern in einem 5-Jahrigen-Stufenmodel, mit ab-
schmelzender Forderrate von 70 auf 45%, die Rufverkehre. Ab dem sechsten Jahr
wechseln diese Rufverkehre in die Anschlussférderung, welche unbegrenzt gilt und mit
40 bzw. 45% bemessen ist.

Die Forderrichtlinie der Dauerférderung gewahrleistet dabei einen 5%igen Aufschlag fir
elektrisch angetriebene Rufbusse. Sie fordert aber im Gegenzug auch feste Bedien-
standards ein. Eine dieser Forderungen ist ein zweistindiges Fahrangebot, das auch
am Wochenende gilt. Die folgenden Rufbuslinien erfullen diese Vorgabe nicht:

e 900: Falkenstein — Rettenbach — Brennberg — Worth a.d. Donau
901: Obertraubenbach — Nanzing — Schorndorf — Roding — Fronau — Neub&u
e 902: Wald — Zell — Beucherling - Roding

Zur Behebung dieser Bedienlicken wurde ein Vergabeverfahren in zwei Losen durch-
gefuhrt.

Los1
Fur das Los 1 (Kombibetrieb der Linie 901 und 902) konnte ein Bieter gefunden werden.
Die Auftragsvergabe erfolgt im nicht offentlichen Teil.

Los 2

Fir das Los 2 konnte kein Betreiber ermittelt werden. Der erbrachte Nachweis, dass es
kein Betreiber zu finden ist, erlaubt es die Férderung zu beantragen.

2. Rufbuslinie 917

In Kooperation mit dem Landkreis Straubing-Bogen wurde zum 01.08.2022 der land-
kreistbergreifende Rufbus

e Linie 917: Falkenstein — Michelsneukirchen — Pilgramsberg — Wiesenfelden

installiert.



Als Betreiber konnte der Busunternehmer Piendl aus Worth a.d. Donau gewonnen wer-
den, welcher zu diesem Zeitpunkt bereits den Rufbus 900 Woérth a.d. Donau — Falken-
stein betrieben hat. Beide Landkreise haben sich auf eine Evaluierungsphase von 33
Monaten verstandigt, in dieser Konsequenz wurde eine Befristung auf den 30.04.2025
gewahlt.

Das Busunternehmen Piendl hat uns fristgerecht mitgeteilt, dass es aufgrund Perso-
nalmangels keinen Folgebetrieb bieten kann. Die Nachfrage und damit die Wirtschaft-
lichkeit fir den Betreiber war sehr gering. Im Durchschnitt gibt es zwei Buchungen pro
Woche.

Aufgrund der schwachen Nachfrage und der fehlenden potentiellen Anbieter in der Re-
gion schlagt die Verwaltung vor, keine Nachfolgevergabe mehr anzustof3en und den
Verkehr einzustellen.

Finanzierung Linie 901 und 902:

Die Zusatzmittel fir den Wochenendbetrieb der Linie 901 und 902 werden beim Haus-
halt fir 2025 mit den freiwerdenden Mittel aus der Linie 917 gewonnen.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt den vorgelegten Anderungen beim Rufbus zu.

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stimmberechtigte: 11
Fir den Beschluss: 11
Gegen den Beschluss: 0



TOP 7 Mobilitétszentrale; Auswirkung der Preisanpassung des D-Tickets auf die
Schulerbeférderung
Vorlage: Abt. 4/207/2024

Sachverhalt:

Infolge der Preiserh6hung des D-Tickets ab Januar 2025 auf 58 €/Monat entfallt fur ins-
gesamt 1.055 Schuler im Landkreis der Anspruch auf das Deutschland-Ticket. Betroffen
von der Preisanpassung des D-Tickets ist die Preisstufe 2 des VLC-Tarifs, dieser liegt
aktuell bei 55,40 €/Monat.

In 2023 und 2024 wurde das Gesamtvolumen an Tarifanpassungen beim VLC-Tarif im
Rahmen des Tarifdeckels der Bundesrichtlinie ausgeschopft. In 2025 wird mit keiner
Preisanpassung zu rechnen sein.

Auswirkungen auf das Schiulerticket

e Im Rahmen des einschlagigen Art. 10a BayFAG ist in allen Fallen das glinstigste Ticket
zu wahlen, um eine Erstattung durch den Fordergeber gewéhrt zu bekommen.

e Mit Schreiben vom 21.10.2024 teilt das Referat 63 des StMFH mit, dass fir den Fall der
unterjahrigen Umstellung ein unangemessener Verwaltungsaufwand nachgewiesen
wird, eine Sonderregelung greift.

e Bei Vorlage einer nachgewiesenen Entscheidungsgrundlage kann tbergangsweise bis
zum Ende des Schuljahres 2024/25 auch der héhere Betrag des D-Tickets zum Ansatz
kommen.

Um zu einer Entscheidungsgrundlage zu gelangen, stellen wir folgende Rechnung auf:

e 673 Schiler (Landkreis) x 7 Monate x 2,60 € =12.248,60 €.
e 40% Eigenanteil des Landkreises ergeben einen zusatzlichen Aufwand von 4.899,44 €

Der finanzielle Mehraufwand von ca. 4.900 € wird als deutlich gunstiger beurteilt, als
unterjghrig 673 Verwaltungsvorgdnge zur Umstellung auf das VLC-Monatsticket auszu-
fuhren. Zum Vergleich: 7,28 €/VVorgang bzw. ca. 8 Minuten pro Vorgang.

Weitere 382 Schiler in der Zustandigkeit der Schulverbéande bzw. Gemeinden sind
ebenfalls betroffen. Die zustandigen Sachaufwandstrager, bei denen auch die Ent-
scheidungskompetenz liegt, wurden durch das StMFH gleichlautend informiert.

Nachdem diese Ubergangsregelung nur fir das laufende Schuljahr 2024/25 gilt, ist die

Ruckkehr in der Zone 2 zur VLC-Schilermonatskarte ab dem September 2025 vorge-
geben.

Finanzierungq:

Die Berticksichtigung beim Haushalt 2025 wird vorgemerkt.



Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt dem Vorschlag zu, befristet bis zum Schuljahresende
2024/25 in der Tarifzone 2 weiterhin das D-Ticket auszugeben und ab dem Schuljahr
2025/26 auf den VLC-Tarif umzustellen

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stimmberechtigte: 11
Fur den Beschluss: 11
Gegen den Beschluss: 0

TOP 8 Verschiedenes, Winsche und Antrage

/-

Der Vorsitzende verabschiedet die Presse und steigt dann in den nichtoffentlichen Teil
der Sitzung ein.

Il. Nicht 6ffentliche Sitzung




Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende fiir die Teilnahme
an der Sitzung.

Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 15.00 Uhr.

Cham, 13. Januar 2025

Der Protokollfiihrer: Der Vorsitzende:

Holmeier Loffler
Verw.-Angestellte Landrat



	Anwesenheit
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Anlage
	Zu
	BM_TEXT2

